
Ab dem 27.04.2020 gilt in Hessen eine Masken-
pflicht in öffentlichen Räumlichkeiten.
Dies gilt auch für unser Krankenhaus, weshalb 
wir Sie bitten, eine Mund-Nasen-Abdeckung 
beim Betreten des Gebäudes anzuziehen und 
diese im Gebäude zu tragen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!

BESUCHSSTOPP
WEGEN CORONAVIRUSERKRANKUNG

Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Jedoch ist unser 
Ziel, die Infektionsgefahr von außen möglichst gering zu halten 
und  so unsere Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden 
zu  schützen. Damit folgen wir den Empfehlungen des Robert- 
Koch-Instituts (RKI).
In dringenden Fällen können in Absprache Ausnahmeregelungen 
getroffen werden.

MASKENPFLICHT
FÜR ZUTRITTSBERECHTIGTE




